
■ 

Ich bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit 

dem Beschluss über die Änderung der Satzung vom 16.09.2025 und 

die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregis­ 

ter eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstim­ 

men(§ 181 AktG). 

Düsseldorf, den 17. November 2025 

■ klühs notar königsallee 92a 40212 düsseldorf +49 211 867140 info@kluehs-notar.de 



Satzung 

der 

mVISE AG 

L Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma 

mVISE AG 

(2) Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, der Vertrieb, die Installation und Pfle­ 
ge von Software, der Betrieb von Software für Dritte, der Betrieb, einer Werbeagentur, die 
Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten 
der Datenapplikationen für drahtlose Kommunikationstechniken, sowie die Entwicklung, Be­ 
reitstellung und der Vertrieb von Kommunikations-,lnternet-, Mobile- und Multimediadienst­ 
leistungen aller Art. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder 
mittelbar geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist insbesondere 
berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sowie andere Unterneh­ 
men im In- und Ausland zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen. 

§ 3 Bekanntmachungen 

Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger sowie 
auf ihrer firmeneigenen Web-Site, wobei es für die Bekanntmachungen, die nach Gesetz und/oder 
Satzung in den Gesellschaftsblättern veröffentlicht werden müssen (Pflichtbekanntmachungen), 
nur auf die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger ankommt. 



II. Grundkapital und Aktien 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden 

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 2.128.362,00 (in Worten: Euro zwei Millionen einhundert­ 
achtundzwanzigtausend dreihundertzweiundsechzig). 

(2) Es ist eingeteilt in 2.128.362 Stückaktien ohne Nennbetrag. 

(3) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Die Gesell­ 
schaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Ak­ 
tien (Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe 
von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen. 

(4) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Die Aktien sind in den Handel im Scale Segment, einem 
Teilbereich des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen; 
sie können stattdessen auch in den Handel in einem anderen Teilbereich des Open Market 
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse oder in den Handel an einem regulierten 
Markt einer inländischen Börse einbezogen werden. 

(5) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vor­ 
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. 

(6) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 
Abs. 2 AktG bestimmt werden. 

(7) aufgehoben 

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 18. Juni 2029 das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.641.808,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2024). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im 
Wege des mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz lAktG) anzubieten. Der Vorstand 
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
insbesondere in folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

• für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 

• sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, um die neuen Aktien der 
Gesellschaft Dritten oder Aktionären gegen Sacheinlage im Rahmen von Unter­ 
nehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Er­ 
höhung bestehenden Anteilsbesitzes). oder anderen mit einem solchen Erwerbs­ 
vorhaben im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, ein­ 
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, anbieten zu können, oder um die 
neuen Aktien der Gesellschaft außerhalb solcher Erwerbsvorhaben Dritten oder 
Aktionären gegen Sacheinlage im Rahmen der Rückführung von der Gesellschaft 
gewährten Darlehen oder der Befriedigung sonstiger Verbindlichkeiten der Ge­ 
sellschaft durch Forderungserwerb sowie im Rahmen des Erwerbs sonstiger ein­ 
lagefähiger Wirtschaftsgüter anbieten zu können, 



• sofern die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak­ 
tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteili­ 
ge Betrag des Grundkapitals 20% des zum Zeitpunkt der Eintragung des Geneh­ 
migten Kapitals 2024 in das Handelsregister bestehenden Grundkapitals oder - 
sofern dieser Betrag niedriger ist - 20% des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neu­ 
en Aktien bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, und die neuen Aktien 
gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis der bereits bestehenden Aktien der Gesellschaft derselben Aus­ 
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch 
den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der§ 203 Abs. lund 2 i. V. m. § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unterschreitet. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Ka­ 
pitals 2024 von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von 
Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien 
der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und 
dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus­ 
geschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 20%-Grenze anzurech­ 
nen, und 

• soweit der Bezugsrechtsausschluss dazu dient, um Inhabern von Optionsschuld­ 
verschreibungen oder Gläubigern von Wandelschuld-verschreibungen, 
die von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Opti­ 
ons- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zu­ 
stünde, oder neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Aus­ 
übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs­ 
pflichten zustehen, und 

• zur Gewährung einer sogenannten Aktiendividende (Scrip Dividend). bei der den 
Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch (ganz oder teilweise) als 
Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital in die 
Gesellschaft einzulegen 

Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe ein­ 
schließlich des Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsra­ 
tes. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2024 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

(9) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 350.000,00 durch Ausgabe von bis zu 350.000 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025 1). Das Bedingte Kapi­ 
tal 2025 1 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber (i) der aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 21. Juni 2018 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Er­ 
mächtigung begebenen Wandelanleihe 2022/2026 (ISIN: DE000A3MQXE7, WKN: A3MQXE) 
im Gesamtnennbetrag von EUR 3.800.000,00 (Wandelanleihe 2022/2026), ggf. in der auf­ 
grund der von der Hauptversammlung vom 16. September 2025 unter Tagesordnungspunkt 
3 beschlossenen Ermächtigung angepassten Fassung, sowie (ii) von Wandelschuldver­ 
schreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. September 2025 unter 
Tagesordnungspunkt 3 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben wurden oder noch bege­ 
ben werden. 



Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der jeweiligen Ermächtigung 
jeweils festzulegenden Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 
durchzuführen, wie, jeweils ganz oder teilweise, von Wandlungsrechten aus Schuldver­ 
schreibungen gemäß der jeweiligen Ermächtigung Gebrauch gemacht wird und soweit die 
Wandlungsrechte jeweils nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital 
und/oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft bedient werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka­ 
pitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jewei­ 
ligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entspre­ 
chendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldver­ 
schreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnut­ 
zung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungsrech­ 
ten. 

(10) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 95.000,00, durch Ausgabe von bis zu 95.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025 II). Das Bedingte 
Kapital 2025 II dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber der aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 9. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Er­ 
mächtigung begebenen Wandelanleihe 2024/2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 
950.000,00 (Wandelanleihe 2024/2026). 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung festgeleg­ 
ten Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie, je­ 
weils ganz oder teilweise, von Wandlungsrechten aus der Schuldverschreibung gemäß der 
Ermächtigung Gebrauch gemacht wird und soweit die Wandlungsrechte jeweils nicht durch 
eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital und/oder einer anderen börsennotier­ 
ten Gesellschaft bedient werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka­ 
pitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jewei­ 
ligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entspre­ 
chendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldver­ 
schreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnut­ 
zung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungsrech­ 
ten." 

(11) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 500.000 
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VIII) . Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Akti­ 
enoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm VIII. zu deren Ausgabe der Vorstand 
bzw. bei einer Optionsausgabe an Mitglieder des Vorstands, der Aufsichtsrat in der Zeit bis 
zum 8. August 2027 (einschließlich) mit Beschuss der Hauptversammlung vom 9. Au­ 
gust2022 gemäß vorstehender Ziffer 5.2 ermächtigt wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der 



Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. August 2022 gewährt wurden, diese Aktien­ 
optionsrechte ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Lieferung 
eigener Aktien oder durch Barzahlung erfüllt. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, für das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 
die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka­ 
pitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglie­ 
der des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden: in diesem Fall legt der Aufsichtsrat 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest. Der Auf­ 
sichtsrat ist ermächtigt. die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitaler­ 
höhung aus dem Bedingten Kapital VIII zu ändern. 

III. Vorstand 

§ 5 Zusammensetzung 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehrerer Personen. Die Zahl der Mitglie­ 
der des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. 

§ 6 Geschäftsführung, Vertretung 

(1) Der Aufsichtsrat hat festzulegen, welche Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung 
durch den Vorstand vorgenommen werden dürfen. Der Aufsichtsrat kann den Katalog zu­ 
stimmungspflichtiger Geschäfte jederzeit ändern. Er kann seine Zustimmung allgemein oder 
im Einzelfall erteilen. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so vertreten jeweils zwei Vorstandsmitglieder 
die Gesellschaft oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Der 
Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der 
Gesellschaft befugt sind und/oder Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen (soweit § 
112 S. 1 AktG dem nicht entgegensteht) sowie als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
abzuschließen. 

IV. Aufsichtsrat 

§ 7 Zusammensetzung, Amtszeit 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver­ 
sammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr beschließt. Hierbei wird das Ge- 



schäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt. nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds er­ 
folgt nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(4) Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wer­ 
den, können für die gleiche Zeit ebenso viele Ersatzmitglieder gewählt und die Reihenfolge 
bestimmt werden, in der sie an die Stelle der während ihrer Amtszeit ausscheidenden Auf­ 
sichtsratsmitglieder der Anteilseigner für die restliche Amtsdauer treten. 

(5) Jedes Mitglied und Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorsit­ 
zenden des Aufsichtsrates und den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Ein­ 
haltung einer Frist von zwei Wochen niederlegen. 

§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen Vorsit­ 
zenden und einen oder mehrere Stellvertreter für die Dauer der Amtszeit im Aufsichtsrat. 

(2) Die Wahl ist unverzüglich zu wiederholen, sobald sich eines dieser Ämter erledigt. 

§ 9 Einberufung und Beschlussfassung 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde­ 
rung durch seinen Stellvertreter, mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, telegrafisch 
oder per e-mail unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen einberu­ 
fen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag, an dem die Einladung abgegeben wird, 
und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die 
Frist abkürzen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfas­ 
sung teilnehmen. Abwesende Mitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung 
teilnehmen, dass sie eine schriftliche Stimmenabgabe überreichen. Ein Mitglied nimmt auch 
dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. 

(3) Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Bei der erneuten Ab­ 
stimmung über den Beschlussgegenstand stehen dem Vorsitzenden bei Stimmengleichheit 
zwei Stimmen zu. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen gefasst. Der Auf­ 
sichtsrat kann auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, telegrafisch, fernmündlich, per Te­ 
lefax, Videokonferenz oder per e-mail abstimmen, wenn kein Mitglied widerspricht. Über die 
Form der Beschlussfassung entscheidet der Vorsitzende. 

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vor­ 
sitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzun- 



gen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und unver­ 
züglich allen Mitgliedern zuzuleiten. 

(6) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Be­ 
schlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und an den Aufsichtsrat gerichtete 
Erklärungen in Empfang zu nehmen. 

(7) Aufsichtsratssitzungen sollen einmal im Kalendervierteljahr und müssen zweimal im Kalen­ 
dervierteljahr stattfinden. 

§ 10 Geschäftsordnung und Änderung der Satzungsfassung 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen 
dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu be­ 
schließen. 

§ 11 Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
erhöht sich diese Vergütung auf EUR 20.000,00. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder. die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 
angehört haben. erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat. 

V. Hauptversammlung 

§ 12 Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf des Ge­ 
schäftsjahres am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Niederlassung der Gesellschaft oder 
am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist - mindestens 
dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist verlängert sich 
um die Tage der Anmeldefrist(§ 13 Abs. 1). 



§ 13 Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die 
Aktionäre berechtigt. die sich unter Einhaltung der gesetzlichen Frist bei der Gesellschaft 
oder einer in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache anmelden. 

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver­ 
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform in 
deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch 
das depotführende Institut erforderlich. Für den Zeitpunkt. auf den sich der Nachweis be­ 
ziehen muss, und dessen Vorlage finden die für börsennotierte Gesellschaften geltenden ge­ 
setzlichen Fristen entsprechende Anwendung. 

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden, Für die Erteilung der Voll­ 
macht. ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Soweit das Gesetz nicht zwingend eine strengere 
Form verlangt. genügt die Textform. Der Vorstand ist ermächtigt. in der Einberufung Former­ 
leichterungen oder - soweit gesetzlich zulässig - erschwerende Formerfordernisse für die Er­ 
teilung, den Widerruf einer Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft sowie Einzelheiten zum Inhalt und Verfahren vorzusehen. § 135 AktG bleibt 
unberührt. Die Wahrnehmung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver­ 
treter ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt. 

§ 14 Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei dessen Verhinderung 
ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Ge­ 
genstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung. 

(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der 
Tagesordnungspunkte. Er kann, soweit gesetzlich zulässig, angemessene Beschränkungen 
der Redezeit. der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit für den 
ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für 
einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlauf der Hauptversammlung festlegen 
sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erfor­ 
derlich ist. den Schluss der Debatte anordnen. 

Der Versammlungsleiter bestimmt darüber hinaus das Abstimmungsverfahren und kann, 
soweit gesetzlich zulässig, eine von der Einladung abweichende Reihenfolge der Abstim­ 
mungsgegenstände bestimmen und über die Zusammenfassung von sachlich zusammen­ 
gehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. 



§ 15 Beschlussfassung, Übertragung 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend eine größere Mehr­ 
heit vorschreiben. 

(2) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

(3) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder 
teilweise Bild- und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher be­ 
stimmten Weise zuzulassen; während der Hauptversammlung steht dieses Recht nicht dem 
Vorstand. sondern dem Versammlungsleiter zu. Der Vorstand ist ferner ermächtigt vorzuse­ 
hen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit anderen Ort 
und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 
oder teilweise schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. So­ 
weit der Vorstand von diesen Ermächtigungen Gebrauch macht. ist dies in der Einberufung 
bekannt zu machen. 

VI. Jahresabschluss, Gründungskosten 

§ 16 Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen die Bilanz, die Gewinn- und Verlust­ 
rechnung und den Anhang (Jahresabschluss) sowie den Lagebericht für das vorangegange­ 
ne Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag über die Verwen­ 
dung des Bilanzgewinns sowie dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. Billigt er nach Prüfung den Jahresabschluss, so 
ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen. die Feststellung 
des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. 

(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur 
Höhe des Jahresüberschusses in die anderen Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber 
hinaus ermächtigt, bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses Beträge in die an­ 
deren Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des 
Grundkapitals nicht übersteigen und soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grund­ 
kapitals nicht übersteigen werden. 

(3) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so können Beträge bis zur Hälfte 
des Jahresüberschusses in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. 

(4) Bei der Berechnung des gemäß Abs. (2) und (3) in die anderen Gewinnrücklagen einzustel­ 
lenden Teils des Jahresüberschusses sind vorab Beträge, die in die gesetzliche Rückla­ 
ge einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vom Jahresüberschuss abzuziehen. 



§ 17 Gründungskosten 

Die Gründungskosten werden bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro von der Gesellschaft. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Düsseldorf, den 18.11.2025

Dr. Hannes Klühs, Notar


